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In der Erforschung des Nationalsozialismus
fanden das Reichssippenamt und seine Vor-
gängerinstitutionen lange Zeit kaum Beach-
tung.1. Dem von Hans Buchheim für das Insti-
tut für Zeitgeschichte in den 1950er Jahren er-
stellten Gutachten folgten in den letzten Jah-
ren einige Arbeiten zur NS-Rassenpolitik, die
die Tätigkeit dieser Institutionen kurz streif-
ten2. Das Wissen um das „Archiv für berufs-
ständische Rassenstatistik“ Achim Gerckes
blieb wenigen spezialisierten Fachhistorikern
vorbehalten. Die einzige längere Abhand-
lung, die interessantes Material aus österrei-
chischen Archiven zusammentrug und das
Schicksal einiger Opfer des Reichssippenam-
tes nachzeichnete, stammte aus der Feder
zweier Naturwissenschaftler3. Mit ihrer am
Historischen Seminar der Universität Greifs-
wald abgeschlossenen Dissertation, die in die-
sem Jahr in kaum veränderter Form im Ber-
liner Logos Verlag erschien, präsentiert Dia-
na Schulle nun eine erste systematische Studie
zur Geschichte und Struktur des Amtes.

Die am Centrum Judaicum in Berlin täti-
ge Historikerin legt ihre Arbeit als einen Bei-
trag zur Erforschung des „Verhältnis[ses] zwi-
schen Rassenpolitik, rassenpolitischer Wis-
senschaft und rassenpolitischen Führungs-
ansprüchen“ im NS-Staat an (S. 9). Das
dem Reichsinnenministerium nachgeordnete
Reichssippenamt, das über die Person seines
Leiters, der zugleich dem Amt für Sippenfor-
schung der NSDAP vorstand, eng mit der Par-
tei verknüpft war, stellt eines der zahlreichen
„Rasseämter“ dar, die sich um einen größe-
ren Einfluß auf die NS-Rassenpolitik bemüh-
ten. Schulle veranschaulicht eindrucksvoll die
hochgesteckten Ambitionen des Amtes und
seiner Führungspersonen, die u. a. die gesam-
te deutsche Bevölkerung in einer „Reichssip-
penkartei“ zu erfassen suchten und den Um-
bau des Standesamts- in ein „Sippenamtswe-
sen“ betrieben. Die Feststellung des „rassi-
schen Status“ in Zweifelsfällen war nur eine

Aufgabe des Amtes, die allerdings in der Pra-
xis einen Hauptteil dessen Arbeit ausmach-
te. Schulle zeichnet ein Bild einer geschäftigen
Institution, der es auch in Anbetracht ihres
Scheiterns aufgrund von Widerständen sei-
tens der SS-Führung und Ministerialbürokra-
tie gelang, im Zusammenspiel mit Parteiorga-
nisationen einige ihre Ziele, wie etwa die Ein-
richtung von Gausippenämtern, in Ansätzen
zu verwirklichen.

Besonders erhellend ist Schulles Darstel-
lung der Rolle der Standesbeamten und Ge-
nealogen - bislang in der Forschung we-
nig beachteten Berufsgruppen - für die Tä-
tigkeit des Reichssippenamtes. Die verband-
lich organisierten Standesbeamten, geprägt
durch eugenisches Gedankengut, waren be-
gierig ihre Kenntnis dem NS-Staat zur Ver-
fügung zu stellen und arbeiteten eng mit
dem Amt zusammen. Die relativ kleine Grup-
pierung der Genealogen zeigte sich eifrig
bei der Unterstützung der „Arierpolitik“ NS-
Deutschlands. Doch führten Partikularinter-
essen und Versuche, die eigene Autorität zu
wahren, zu andauernden Konflikten. Schulles
abschließende Beurteilung, die Mitarbeiter
des Reichssippenamtes seien „formaljuris-
tisch“ keine „Mörder,“ „Mittäter“ oder „An-
stifter,“ aber dennoch „mitschuldig“ gewe-
sen, folgt teilweise den Verteidigungsstrate-
gien dieser Personengruppe aus der Nach-
kriegszeit, ohne diese kritisch zu hinterfragen
(S. 381). Sie deutet aber auch auf Handlun-
gen von Sippenamtlern hin, die betroffenen
Prüflingen bewußt halfen, was eine Ausdif-
ferenzierung der Täterkategorie erforderlich
macht.

Schulles Abhandlung ist vornehmlich chro-
nologisch angelegt. Sie zeichnet den institu-
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tionellen Werdegang vom „Archiv für berufs-
ständische Rassenstatistik“ Ende der 1920er
Jahre bis zur Auflösung des Reichssippen-
amtes bei Kriegsende umfassend nach. Die
Entnazifizierung und gesellschaftliche Wie-
dereingliederung von ehemaligen Angehöri-
gen des Amtes, Genealogen und Standesbe-
amten werden leider weitgehend ausgespart.
Der Blick auf die Anfänge erfolgt mittels ei-
nes biographischen Fokus auf den Betreiber
des „Archivs für berufsständische Rassensta-
tistik“ Achim Gercke. Das Archiv ging aus
der Beschäftigung des Göttinger Chemiestu-
denten mit der „jüdischen Versippung“ seiner
Professoren hervor. Gerckes „Hobby“ wurde
für die Oppositionstätigkeit seiner Partei so
bedeutungsvoll, daß er Ende 1931 zum Lei-
ter der eigens geschaffenen NS-Auskunft bei
der Reichsleitung der NSDAP avancierte. In-
teressant ist hierbei vor allem Schulles Dar-
stellung der Arbeit Gerckes an einem „Ras-
senscheidungsgesetz.“ Gerckes programmar-
tiger Entwurf sah eine - der Hauptlinie des
SD und der Gestapo in den 1930er Jahren ähn-
lichen - „endgültige Lösung der Judenfrage“
in der kompletten Aussiedlung der Juden aus
Deutschland vor (S. 58-59).

Die Verfasserin beschäftigt sich ausführ-
lich mit Gerckes Tätigkeit als „Sachverstän-
digen für die Rasseforschung beim Reichsmi-
nister des Innern,“ die aus seinen Aufstiegs-
bemühungen im Frühjahr 1933 resultierte. Sie
zeichnet das Bild eines ambitionierten Natio-
nalsozialisten, der über die ihm zugedach-
te Aufgabe, Zweifelsfällen bei der Abstam-
mung von Beamten im Rahmen des „Arier-
paragraphen“ des „Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums“ nachzuge-
hen, schnell hinauswuchs. Neben dem Schutz
von sippenkundlichen Schriftgütern strebte
der Frick-Protegé Gercke die Errichtung eines
Reichssippenamtes am. Dieses Amt sollte als
oberste Behörde einem reichsweiten Netz von
Sippenämtern vorstehen, die in Zusammen-
arbeit mit genealogischen Vereine aus den
Standesämtern zu bilden waren. Mittels neuer
Quellen beleuchtet Schulle den zügigen Fall
Gerckes, der Ende 1934 der Homosexuellen-
verfolgung der Gestapo zum Opfer fiel und -
niemals rehabilitiert - früh zum Kriegsdienst
eingezogen wurde.

Schulles Kapitel über Gerckes Nachfolger

Kurt Mayer, einen promovierten Historiker,
Verbandsgenealogen und Abteilungsleiter im
Rasse- und Siedlungshauptamt der SS, und
sein im März 1935 in „Reichsstelle für Sip-
penforschung“ umbenanntes Amt gehört zu
den besten der Studie. Die Verfasserin be-
handelt die Bemühungen Mayers, die Auf-
gaben der Reichsstelle ständig auszuweiten,
und sein letztendliches Scheitern. Ein bereits
von Gercke anvisierte Sippenamtsgesetz kam
aufgrund von Widerständen in der Minis-
terialbürokratie und Hitlers nicht zustande
(S. 271-72). Die damit ausgebliebene Legiti-
mation erhöhte u. a. den Widerwillen der
christlichen Kirchen, die begonnene Zusam-
menarbeit mit der Reichsstelle fortzuführen.
Dieser Wandel beruhte allerdings nicht, so
Schulle, auf einer ablehnenden Haltung ge-
genüber der NS-Rassenpolitik, sondern ging
aus der Sorge um den Verlust der Kirchen-
bücher und somit einer wichtigen Einnah-
mequelle hervor (S. 252-53). Einzelne Ab-
schnitte legen detailliert die verschiedenen
Typen des Abstammungsnachweises im NS-
Staat dar und rekonstruieren den Umfang
der Arbeit der Reichsstelle auf diesem Ge-
biet. Bedauerlich ist nur, daß Schulle die
über 300 überlieferten Abstammungsgutach-
ten des Amtes mit dem Hinweis auf ihren
nicht-repräsentativen Charakter kaum heran-
zieht (S. 191). Trotz ihres geringen Umfangs
legen diese Gutachten doch Grundmuster in
der Sprache der Antragsteller und Gutachter
nahe, deren Analyse das Verständnis der Pra-
xis der NS-Rassenpolitik bereichert hätte. Eric
Ehrenreichs Dissertationsprojekt an der Uni-
versity of Wisconsin wendet sich intensiv die-
sen Quellen zu und dürfte neue Erkenntnisse
zu diesen Fragen liefern.

Schulles letzte Kapitel zeichnet die Rolle
des Reichssippenamtes während der Kriegs-
jahre nach. Die Autorin zeigt, daß die 1940 er-
folgte Umbenennung nicht den Erfolg frühe-
rer Pläne, sondern den verstärkten Rückgriff
auf Improvisation, wie etwa bei der Grün-
dung von semi-offiziellen Landessippenäm-
ter, dokumentiert. Erschwert wurde die Tä-
tigkeit Mayers und seiner Mitarbeiter durch
Konflikte mit dem Reichsinnenministerium,
das wiederholt Abstammungsbescheide zu-
gunsten von Prüflingen aufhob, was im Ge-
genzug den Druck der Partei auf das Amt er-
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höhte. Letztlich entging das Reichssippenamt
nur durch Anlehnung an einflußreiche Insti-
tutionen, insbesondere der Parteikanzlei, sei-
ner Auflösung, wie sie etwa die Reichsfüh-
rung SS intendierte (S. 325). Schulles Behand-
lung der Konkurrenten des Reichssippenam-
tes, insbesondere des Rasse und Siedlungs-
hauptamts des SS, bleibt dabei oftmals rudi-
mentär. Die kurz vor Abschluß stehende Frei-
burger Dissertation Isabel Heinemanns wird
hier viele Aspekte weiter erhellen können.

Zur Bestimmung der Rolle des Reichs-
sippenamtes in der NS-Rassenpolitik greift
Schulle auf konventionelle Polykratie- und
Monokratiemodelle zurück, wie sie in den
1970er und 1980er Jahren zur Erklärung der
NS-Herrschaft entwickelt wurden (S. 375).
Auch wenn es der Autorin gelingt, durch die
Aufnahme monokratischer Elemente die in
ihrer Darstellung erfolgte biographische Ein-
engung auf die beiden Leiter des Amtes in
den methodologischen Rahmen der Arbeit zu
integrieren, geschieht dies doch oftmals auf
Kosten einer Unterbewertung der inneramt-
lichen Dynamik. Quellen wie etwa die „Sip-
pensittliche Rundschau,“ eine zur „Belusti-
gung“ der Teilnehmer eines Betriebsausfluges
im Herbst 1941 erstellte Flugschrift, erlauben
Einblicke in die Rolle von Mitarbeitern der
mittleren und unteren Ebene, die für das Ver-
ständnis der Praxis der Dienststelle von Be-
deutung sind.

Schulles Studie basiert auf im Bundesarchiv
Berlin-Lichterfelde in den 1990er Jahren zu-
sammengeführten Archivalien aus dem Bun-
desarchiv Koblenz und dem ehemaligen Zen-
tralen Staatsarchiv in Potsdam. Diese Bestän-
de umfassen einen erheblichen Teil der Ak-
ten des Reichssippenamtes. Sie weisen aller-
dings aufgrund von Kriegsverlusten deutli-
che Lücken auf, insbesondere bezüglich der
mit Abstammungsprüfungen befaßten Abtei-
lung. Akten im Geheimen Staatsarchiv Preu-
ßischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem sowie
in der Deutschen Zentralstelle für Genealo-
gie in Leipzig dienten der Behandlung der
Beziehungen zwischen genealogischen Ver-
einen und Sippenamt. Die im Zwischenar-
chiv Dahlwitz-Hoppegarten befindlichen Per-
sonalakten und Anträge privater Genealogen
auf Ausstellung eines Sippenforscherausweis
werden indes nicht berücksichtigt. Von beson-

derem Interesse ist abschließend das von der
Verfasserin mit dem inzwischen verstorbenen
Achim Gercke bereits für ihre Magisterarbeit
geführte Gespräch.

Diana Schulles Studie leistet eine lobens-
werte Grundlagenarbeit, die die Erforschung
der NS-Rassenpolitik in ihrer Komplexität be-
reichert und zugleich Raum für weitere Studi-
en zum Thema läßt.
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